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Rechtspolitisches Positionspapier des Landesarbeitskreises christlich-

demokratischer Juristen Sachsen 

Stand: 05.09.2016 

 

Wir bekennen uns im Freistaat Sachsen zum Gewaltmonopol des Staates. Nur der starke Staat kann 

eine Ordnung in Demokratie, Sicherheit und Freiheit garantieren. Der Staat muss geltende Gesetze 

konsequent umsetzen. Dies kann der Freistaat Sachsen nur leisten, wenn alle Bereiche personelle 

und sächlich ausreichend ausgestattet sind. 

 

1. Personal in der Justiz und im Justizvollzug 

Die Arbeitsfähigkeit der sächsischen Justiz kann nur dann sichergestellt werden, wenn die 

notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, ausreichend Personal und Ausstattung bereitgestellt 

werden. Der demokratische Rechtsstaat hat sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der 

internationale Terrorismus wird auch vor den deutschen Landesgrenzen nicht Halt machen. Hinzu 

kommt die zunehmende Verrohung bei Sportereignissen und Demonstrationen. Schließlich ist der 

immense Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen. 

Diese Probleme bedingen große Anstrengungen im Bereich der zuständigen Verwaltung, insbesondere 

bei der Polizei, den Ausländerbehörden und dem Bundesamt für die Migration und Flüchtlinge. Diese 

Anstrengungen müssen sich auch im Personalbestand der Justiz fortsetzen, deshalb muss der Freistaat 

Sachsen sein Personal in der Justiz erhöhen und dazu auch neue Stellen schaffen. Eine Bewältigung der 

Probleme kann ohne rechtstaatliche Einbußen nur gelingen, wenn die Justiz ihre Aufgaben erfüllen 

kann. 

Erste Ansätze sind im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Zuweisung weiterer Richter 

und Geschäftsstellenkräfte bereits erfolgt. Dies muss sich auch in den anderen Gerichtsbarkeiten, 

insbesondere auch bei den Staatsanwaltschaften fortsetzen.  

Auch die Altersstruktur der Justiz ist zu bedenken. Ein hoher Anteil der Richter gehört zu der 

Altersgruppe der 50 bis 60jährigen. Auch bei den Staatsanwälten findet sich eine vergleichbare 

Altersstruktur. Dazu benötigen wir ein Personalentwicklungskonzept, um qualifiziertes Personal auch 

nach der Pensionierung vieler Richter und Staatsanwälte in ausreichender Anzahl zu haben. Dieses 

Konzept sollte nicht bei der Frage der Einstellung und Termine stehen bleiben, sondern auch 

Grundsätze für die weitere Entwicklung  (Leitungsaufgaben, Beförderungen) bieten. 

Auch die Ausstattung der Justiz mit IT-Technik muss ausreichend, zweckmäßig und funktionsfähig sein. 

Die ausgeführten Thesen gelten besonders für den Bereich des Justizvollzugs. Auch hier sind die 

Belastungen durch eine unausgewogene Altersstruktur in den Blick zu nehmen und vorausschauende 

Maßnahmen zu ergreifen. 

Der Justizvollzug leistet seinen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der inneren Sicherheit im 

Freistaat Sachsen. 

Der Justizvollzug braucht eine Initiative zur Verbesserung der Altersstruktur. Neben neuen 

Ausbildungsstellen muss die Aus- und Weiterbildung gestärkt werden. Dabei muss die Zahl der 
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Vollzugsbediensteten, die ihr Arbeitsleben im durchgängigen Schichtdienst absolvieren, erhöht 

werden. Vergleichbares gilt für die Fachdienste, die ihren Beitrag zur Resozialisierung leisten. Der 

Schwerpunkt muss die Gewährleistung des Behandlungsvollzuges mit Gefangenen und die 

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in den Haftanstalten bilden. 

Der Justizvollzug im Freistaat Sachsen hat die Aufgabe, neben der Strafverbüßung alles für die 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft Notwendige zu tun. Die Resozialisierung steht dabei im 

Vordergrund. Das Ziel ist ein Leben ohne kriminelle Handlungen nach der Haftentlassung. Von den 

Gefangenen wird erwartet, sich selbst von den begangenen Taten zu distanzieren. Während der 

Strafverbüßung sind ausreichend Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsangebote und weitere 

Maßnahme, die einen durch Arbeit begleiteten Tagesablauf gewährleisten, bereitzustellen. Im 

Mittelpunkt muss das Erlernen von sozialem Zusammenleben stehen. Sozialkompetenz und Werte 

wie Gerechtigkeit, Teilhabe und Solidarität sind anzustrebende Ziele. Arbeit, Bildung und das 

Erlernen sozialer Kompetenzen sind die besten Grundlagen für die Vorbereitung des Lebens in der 

Freiheit. 

Die Vielzahl der Aufgaben des Strafvollzuges kann nur mit einer ausreichenden Personalausstattung 

bewältigt werden. Es reicht nicht aus mit einem Mindestbestand bloß zu „verwalten“. 

 

2.  Verbesserungen des Rechtssystems 

Verbesserungen des existierenden Rechtssystems sind aber nicht nur eine Frage des Personals und 

der Ausstattung, sondern auch der inhaltlichen Überlegungen.  

Der Schwerpunkt des LACDJ liegt derzeit  bei  folgenden Themen 

7 Punkte für eine moderne Bürgerbeteiligung 

Das Recht auf Beteiligung des Volkes an der Gestaltung ist ein tragender Grundsatz einer 

demokratischen Gesellschaft. Bürger können sich vielfältig engagieren und einbringen, dies geschieht 

in Gemeinderäten, als sachverständiger Bürger, in Bürgerinitiativen oder Vereinen. In Kreistagen 

oder Parlamenten spielen dabei Parteien eine große Rolle. Im Bereich der Rechtsprechung ist die 

Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter (eine Errungenschaft der bürgerlich-

demokratischen Revolution 1848/49) ein tragendes Element des deutschen Rechtssystems. 

Der LACDJ setzt sich dafür ein, dass die Bürgerbeteiligung verstärkt wird:  

1. Wirksame Bürgerbeteiligung  ist eine Grundlage dafür, dass richtige Entscheidungen getroffen 

werden können.  

2. Bürgerbeteiligung bedeutet Information und Mitsprache des Bürgers bei Vorhaben in 

Gemeinden, Landkreisen und bei Vorhaben des Freistaates Sachsen. Information, Mitsprache 

und Transparenz sind wichtige Grundlagen der Demokratie. Die Bürger können so politische 

Prozesse, auch im Gesetzgebungsverfahren, mitgestalten. 

3. Die klassischen Verwaltungsverfahren zur Planfeststellung oder Erteilung einer Genehmigung 

bilden weiterhin die Grundlage für ein rechtsstaatliches Vorgehen so-wie die gerichtliche 

Kontrolle. Neue und zusätzliche Formen der Beteiligung (z.B. Bürgerversammlungen,  

Informationsveranstaltungen, Diskussionen zu Gesetzesvorhaben bis hin zu elektronischen 

Bürgerbeteiligungsportalen) sollen auch neben dem Verwaltungsverfahren offen stehen können. 

4. Die Bürgerbeteiligung ist auch bei langfristigen Verfahren durch Information sicherzustellen. 
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5. Beteiligungsverfahren sind offen für alle Interessierten als Mitglieder einer lebendigen 

demokratischen Gesellschaft. Diese große Offenheit ist möglich, da das klassische 

Entscheidungsverfahren in der alleinigen Verantwortung der staatlichen Verwaltung bestehen 

bleibt. 

6. Eine gute Bürgerbeteiligung ist auf die Unterstützung der der Berichterstattung in den Medien 

angewiesen. Ausgewogene Berichte tragen zum Erfolg des Beteiligungsverfahrens maßgeblich 

bei. 

7. Moderne Bürgerbeteiligung ist angewiesen auf die Bereitschaft der Bürger sich  einzubringen.  

 

3. Datensicherheit / moderner Staat 

Für den LACDJ ist die Rechts- und Netzpolitik Teil einer modernen Gesellschaftspolitik. Der LACDJ 

fordert einen wirksamen Schutz und eine durchgreifende Achtung des Grundrechts auf 

Informationelle Selbstbestimmung. 

Das Informationelle Selbstbestimmungsrecht verleiht dem Einzelnen die Befugnis, grundsätzlich 

selbst zu bestimmen, wann und in welchem Umfange er persönliche Lebenssachverhalte preisgeben 

möchte. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist Bestandteil des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts, das durch Art. 2 i.v.m. Artikel 1 des Grundgesetzes geschützt wird. es genießt 

daher Verfassungsrang und ist wesentliche Ausprägung der Menschenwürde und der allgemeinen 

Handlungsfreiheit. Die Sächsische Verfassung greift diese Forderung in Artikel 33 auf.  

Bereits heute schreibt das sächsische E-Govermentgesetz (von 2014) vor, dass die Behörden des 

Freistaates für den Verkehr mit dem Bürger den Empfang verschlüsselter Nachrichten anbieten 

müssen. Bislang ist dies eher die Ausnahme als die Regel. Zur Absicherung gegen Manipulation ist für 

alle Behörden des Freistaates eine durchgängige Sicherheitsstrategie notwendig. Teil der 

Sicherheitsstrategie kann auch ein Verschlüsselungssystem sein. Dazu wird auch ein 

Kommunikationsnetz benötigt, das Daten sicher überträgt.  

Trotz diverser „Skandale“ um „gehackte“ Daten erleben wir, dass private Daten freiwillig 

preisgegeben und von Internetanbietern, Suchmaschinen, Providern, Payback-Anbietern etc.  

gesammelt werden. Sie machen sich das menschliche Streben nach Konsum, Unterhaltung, Spiel, 

Information und Kommunikation zunutze, indem sie ihre Dienste nur dem anbieten, der seine Daten 

preisgibt.  Es werden Informationen über den Einzelnen abgelegt, deren Verwendung für uns im 

Dunkeln bleibt. 

Den Bürgern sind verstärkt Informationen und konkrete Handreichungen zu geben, wie sie den 

Schutz ihrer Daten durch Mittel wie sparsamer Veröffentlichung von Daten und durch Einsatz von 

Verschlüsselungstechniken sicherstellen kann. Mit diesen Maßnahmen ist schon in den Schulen zu 

beginnen.  

Cybersicherheit, Datenschutz und vertrauenswürdige IT sind Grundlagen für einen sicheren digitalen 

Datenverkehr.  

Der Schutz der Grund- und Bürgerrechte in einer digitalen Gesellschaft ist ein Thema christlich-

demokratischer Politik, der Einzelnen muss nicht nur aufgeklärt, sondern auch geschützt werden. Ein 

effektiver Schutz der Grundrechte in der Informationsgesellschaft bedeutet Datenschutz auf 

europäischer und internationaler Ebene weiter zu entwickeln.  
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4. Verbraucherschutz– Verbraucherrechte stärken 

Der Verbraucher steht einem nahezu unüberschaubaren Angebot von Waren und Dienstleistungen 

gegenüber. So wie der LACDJ vom mündigen Bürger erwartet, dass er über die Kompetenz verfügt, 

sich (rechts-) sicher am Markt zu bewegen, so fordert er von Produzenten und vom Handel das 

Verhalten eines „ehrbarer Kaufmanns“. 

Diese haben dafür einstehen, dass die von ihnen in erstellten und in Umlauf gebrachte Waren und 

Dienstleistungen sicher sind und über die zugesicherten Eigenschaften verfügen. Irreführende 

Werbung und Zusagen ins Blaue hinein sind stärker zu sanktionieren. Der wirtschaftlichen Macht von 

Industrie und Handel muss in Fällen eines Fehlverhaltens eine gestärkte Verbraucherposition 

gegenüber gestellt werden. 

Die bereits bestehende Möglichkeit der Individualklage (oder Klagen von eingetragenen 

Verbraucherschutzverbänden) ist durch die Möglichkeiten von Sammelklagen zu stärken. 

Darüber hinaus müssen zudem abschreckende Sanktionen vorsehen werden, die Produzenten und 

Handel von Täuschungen und Manipulationen abhalten, wie z. B. Preis- oder Gebietsabsprachen. 

So stellt der bekanntgewordene Skandal um die Manipulationen von Abgaswerte bei 

Dieselfahrzeugen nicht nur ein betrügerisches Verhalten gegenüber den Käufern dar. Durch erhöhte 

Schadstoffwerte wurde bzw. wird auch die Gesundheit von Menschen wie auch die Umwelt 

gefährdet. Entsprechendes Handeln muss durch spürbare, auch am Gewinn des Unternehmens 

orientierte Schadensersatzzahlungen/Strafzahlungen sanktioniert werden. Ein Unternehmen mit 

Milliardengewinnen wird sich  von niedrigen Bußgeldern niemals abschrecken lassen. Fehlverhalten 

muss unabhängig von einem Verschulden von Unternehmensleitungen spürbare finanzielle 

Konsequenzen haben. 

Unlauteres Gewinnstreben ist unserer Rechtsordnung fremd und darf sich nicht lohnen. Soziale 

Marktwirtschaft erfordert zwingend Korrektive für die schwächeren Marktteilnehmer. 

 

5. Mediation– Juristischer Paradigmenwechsel 

Bereits seit 2012 gilt das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren 

außergerichtlicher Konfliktbeilegung. Das Kernstück des Gesetzes bildet das Mediationsgesetz, das 

erstmals die Rahmenbedingungen für das Verfahren und den Mediator gesetzlich regelt. 2016 wurde 

mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und einer Verordnung über die Online-Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten nachgelegt. 

Der LACDJ macht sich stark für konsensuale Konfliktlösungsvarianten und ihre öffentliche 

Wahrnehmung. Konflikte möglichst frühzeitig zu befrieden verlangt von der Anwaltschaft Kenntnisse 

über Konfliktlösungsmodelle, die sorgfältig mit den Rechtsuchenden gegeneinander abzuwägen sind. 

Eine dabei kompetent am Recht und am Interesse des Rechtsuchenden orientierte Dienstleistung ist 

der Schlüssel für eine erfolgreiche außergerichtliche Streitbeilegung. 

Die Vorteile eines Mediationsverfahrens sind gleichzeitig die Grundsätze, die dieses Verfahren 

prägen: Eigenverantwortung, Vertraulichkeit, Freiwilligkeit, Neutralität, Informiertheit. Die 
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Nachhaltigkeit der von den Beteiligten selbständig gefundenen Lösung ermöglicht weitere 

Beziehungen, sei es privat oder geschäftlich.  

Ein Gerichtsverfahren dagegen ist  immer fremdbestimmt, in der Regel öffentlich, auf Beklagtenseite 

unfreiwillig, zwar neutral, jedoch von prozessualen Taktiken beherrscht, das am Ende einen Sieger 

und einen Verlierer festlegt. Für viele Rechtsuchende wird ein Gerichtsverfahren regelmäßig nicht 

nur wegen dem ungewissen Ausgang als sehr belastend empfunden. 

Trotz der Neufassung der Zivilprozessordnung, wonach bei Klageerhebung angegeben werden soll, 

ob dieser ein Versuch eines außergerichtlichen Konfliktbeilegungsverfahrens vorausgegangen ist, 

lässt sich bisher gerade in der Anwaltschaft - wohl aus Gebühreninteresse - wenig Akzeptanz für die 

Mediation finden. 

Hingegen hat sich die Justiz in Sachsen durch qualifizierte Richter bereits gut aufgestellt und dadurch 

Akzeptanz für die Mediation bei Rechtsuchenden geschaffen: 

Ein entscheidungsbefugter Richter kann das Verfahren nach Zustimmung der Beteiligten an den sog. 

Güterichter verweisen, der dann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation 

anwenden kann.  

Der LACDJ steht dafür, dass eine außergerichtliche Streitbeilegung orientiert an den Interessen der 

Beteiligten durch Anwaltsmediatoren einen wichtigen Beitrag für den Rechtsfrieden schaffen kann 

und muss. Auch die Rolle des Güterichters soll noch mehr in der öffentlichen Wahrnehmung in den 

Fokus rücken.  

 


